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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 969500U6SRN5JZ7VZ943 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 
 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: % 

in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen 
sind 

 
 

in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-
Taxonomie nicht als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen 
mit einem sozialen Ziel getätigt: 
__% 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen 
Investitionen 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 
 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. 
Nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder nicht. 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder sozialen 
Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds sind: 
1- Beibehalten eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings über 

dem Referenzindex. Die Rating-Methode beruht auf einer Kombination 
exklusiver ESG-Analysen von Dritten, die das Engagement eines 
Unternehmens gegenüber wesentlichen branchenspezifischen ESG-
Fragen und die Art und Weise bewertet, wie ein Unternehmen damit 
umgeht. 

2- Vermeidung von Investitionen in Unternehmen, die gegen globale 
ökologische und soziale Normen verstoßen. Der Anlageverwalter 
beurteilt die Unternehmen mithilfe einer intern erstellten Watchlist, 
die Informationen von Drittanbietern nutzt. Der Fonds wendet eine 
Ausschlussrichtlinie an, die es verbietet, in Unternehmen zu 
investieren oder ein Engagement in Unternehmen einzugehen, die nach 
Ansicht des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des United Nations 
Global Compact (UNGC) verstoßen. Dies trägt dazu bei, zumindest 
Anlagen zu vermeiden, die soziale und ökologische Normen in Bezug 
auf Menschenrechte, Arbeit und Korruptionsbekämpfung sowie 
Umweltzerstörung nicht erfüllen. 

3- Förderung bestimmter ökologischer und sozialer Mindeststandards 
durch die Anwendung spezifischer Ausschlussgrenzen auf 
Unternehmen, die an der Produktion umstrittener Waffen, der 
Herstellung militärischer Waffen, dem Abbau bzw. der Produktion von 
Kraftwerkskohle oder der Tabakproduktion beteiligt sind. 

 
     Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

 
Der Fonds verwendet folgende Nachhaltigkeitsindikatoren, um zu messen, 
wie die ökologischen und sozialen Eigenschaften des Fonds erreicht werden: 

1. Das durchschnittliche gewichtete ESG-Rating des Fonds 
liegt über dem Referenzindex. 
2. Der Fonds hat kein Engagement in Unternehmen, die nach 
Ansicht des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des UNGC 
verstoßen. 
3. Der Fonds hat kein Engagement in Unternehmen, die gemäß 
den Ausschlusskriterien in Bezug auf die Produktion umstrittener 
Waffen, die Herstellung militärischer Waffen, den Abbau bzw. die 
Produktion von Kraftwerkskohle oder die Tabakproduktion 
ausgeschlossen sind. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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   Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 
 
Gegenstandslos – der Fonds verpflichtet sich nicht zu Investitionen 

 
 
 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

 
Unzutreffend 

 
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
Unzutreffend 
 

 
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

 
Unzutreffend 

 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz, „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei 
denjenigen, dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja 
 
Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren. 
 
Durch globale normen- und tätigkeitsbezogene Ausschlüsse vor der Investition 
werden die folgenden PAI berücksichtigt:  

• Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (PAI 
4, Tabelle 1)  

• Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1) 

• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Tabelle 1) 
 
Durch ESG-Integration und Due-Diligence-Prozesse für Investitionen werden die 
folgenden PAI berücksichtigt: 

• Indikatoren im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen und dem 
Engagement in fossilen Brennstoffen (PAI 1-4, Tabelle 1)  

• Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat (PAI 13, Tabelle 1)  
 
Im Rahmen von Stewardship-Aktivitäten nach der Investition, wie Engagement oder 
Stimmabgabe, werden die folgenden PAI berücksichtigt: 

• Indikatoren im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen und dem 
Engagement in fossilen Brennstoffen (PAI 1-4, Tabelle 1)  

• Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1) 

• Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat (PAI 13, Tabelle 1) 
 

Wesentliche ökologische und soziale Themen, wie sie in den PAI aufgeführt sind, 
werden regelmäßig von den Anlageexperten identifiziert und im Rahmen der 
firmeneigenen Research Prozesse des Anlageverwalters einbezogen. Der 
Anlageverwalter stützt sich auch auf ESG Research und Daten von Drittanbietern, um 
zusätzliche Informationen und Hinweise auf die Positionierung des Emittenten 
innerhalb der Branche zu erhalten. Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit 
bestimmter Datenpunkte kann der Anlageverwalter qualitative Bewertungen 
verwenden und gleichzeitig weitere relevante Datenpunkte in Bezug auf die PAI 
hinzufügen, da sich die Offenlegungen der Unternehmen und die Datenqualität im 
Laufe der Zeit verbessern.  
 
Informationen in Bezug auf die PAI werden in den jährlichen Finanzberichten des 
Fonds zur Verfügung gestellt 

 
Nein 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
 
 
 

  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fûr die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

 

Der Fonds schreibt folgende verpflichtende Elemente vor: 
1- Das ESG-Rating des Fonds wird gegenüber dem Referenzindex beobachtet, um 

sicherzustellen, dass der Fonds im gewichteten Durchschnitt des 
Referenzzeitraums überdurchschnittlich performt. Das ESG-Rating bewertet das 
Engagement – und das Performance-Management – von Unternehmen gegenüber 
signifikanten ökologischen, sozialen und Governance-Überlegungen. Der 
Verwalter strebt ein besseres globales ESG-Rating an, indem er in Emittenten 
mit attraktiven ESG-Merkmalen investiert und das Engagement in Unternehmen 
mit höheren Nachhaltigkeitsrisiken begrenzt. 

2- Der Anlageverwalter bewertet Verstöße gegen die Grundsätze des UNGC auf der 
Grundlage von Daten Dritter und internen Analysen. Jedes Unternehmen, bei 
dem davon ausgegangen wird, das es gegen die Grundsätze des UNGC verstößt, 
wird aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen, und der Fonds wird ein 
Engagement von 0 % in diesen Unternehmen aufweisen. 

3- Der Fonds wendet tätigkeitsbezogene Ausschlusskriterien für bestimmte 
Produkte und Dienstleistungen an und hält ein Engagement von 0 % in 
Wertpapieren, die im Rahmen dieser Richtlinie ausgeschlossen sind. Die 
Ausschlusskriterien für den Fonds umfassen Unternehmen, die in den folgenden 
Bereichen tätig sind:  
 
• der Herstellung oder Produktion umstrittener Waffen (Einnahmen aus 
AntiPersonen-Minen, Streumunition, Kernwaffen in Ländern, die keine Partei des 
Nichtverbreitungsvertrags (NVV) sind, biologischen Waffen, chemischen Waffen, 
Waffen mit abgereichertem Uran);  
• der Produktion militärischer Waffen im Umfang von 10 % der Einnahmen oder 
mehr.  
• Tabakproduktion im Umfang von 5 % der Einnahmen oder mehr.  
• Förderung oder Produktion von Kraftwerkskohle im Umfang von 30 % der 
Einnahmen oder mehr. 

 
 
 
 

   Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz, der den Umfang der in Betracht gezogenen 
Investitionen einschränken würde. 

Die Anlagestrategie 
Dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 
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   Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Der Anlageverwalter hat globale Grundsätze der Unternehmensführung 
entwickelt, die die Erwartungen an die Unternehmensführung in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Rechenschaftspflicht und Zusammensetzung des 
Verwaltungsrats sowie Kultur, Vergütung, Aktionärsrechte usw. festlegen. Die 
Grundsätze bieten einen Rahmen für die Bewertung der Unternehmensführung 
und für Stewardship-Aktivitäten und verdeutlichen die Erwartungen des 
Anlageverwalters an die Unternehmensführung und ein effektives Stakeholder-
Management. 

 

Die Bewertung wird durch eine breite Palette von Informationen zur 
Unternehmensführung aus ESG-Datensätzen Dritter unterstützt. Diese 
Datenquellen liefern auch Informationen über Kontroversen im Zusammenhang 
mit der Unternehmensführung, die genutzt werden können, um Probleme 
bezüglich der Unternehmensführung bei den Unternehmen, in die investiert 
wird, zu kennzeichnen. Bewertungen und Informationen in Bezug auf die 
Unternehmensführung werden im Rahmen der Due-Diligence-Prozesse, der 
laufenden Überwachung der Emittenten im Portfolio und der Stewardship-
Aktivitäten berücksichtigt. 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
 

Mindestens 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Anlagen investiert, 
die auf eines oder mehrere der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds 
ausgerichtet sind. Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Anlagen zu 
tätigen. Die Anlagen in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassen 
Anlagen und andere Instrumente des Fonds, die nicht mit den ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen des Fonds in Einklang gebracht werden können. 
Dazu können beispielsweise Derivate, Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente zählen. Der Fonds geht keine Mindestverpflichtung 
in Bezug auf Anlagen ein, die in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ fallen. 
Daher ist in der nachfolgenden Grafik ein Anteil von 0 % für diese Kategorie 
enthalten. Dies bedeutet, dass zwischen 0 % und 10% des Nettoinventarwerts 
des Fonds jederzeit als Anlagen gemäß „#2 Andere Investitionen“ gelten 
könnten. Die geplante Vermögensallokation wird jährlich überprüft. 

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführ
ung umfassen 
solide 
Managementstruktu
ren, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften.

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 



7  

 
 

 

   Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 
 

Der Fonds setzt keine Derivate ein, um die vom Fonds beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

 
 
  

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil 
der: 

Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 
Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen,z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 
 

Auf die 
Taxonomie 

ausgerichtet: 
Mindestens 0% 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 
Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 

 

#2 Andere 
Investitionen : 0% 

Investitionen 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 

soziale Merkmale : 90% 
 

Taxonomiekonform : 
0% 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform? 

 

 
• Der Mindestanteil der Ausrichtung auf die Taxonomie der Europäischen Union 
beträgt 0%. 

 
 

   Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

 
Es gibt keinen verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie Konform sind? 

 
Dieses Produkt definiert keinen Mindestanteil ökologisch nachhaltiger 
Investitionen ohne Ausrichtung auf die europäische Taxonomie. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

Dieses Produkt definiert keinen Mindestanteil sozial nachhaltiger Investitionen. 
 
  

Ermöglichende 
Tätigkeiten 
wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere 
Tätigkeiten  
einen 
wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergangsaktivitäte
n sind Tätigkeiten, 
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgasemissio
nswerte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 

 
 
 
 

Sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien fûr 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeit
en gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 
die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in 
Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite 
Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 
Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne 
Staatsanleihen * 

 
 
 
 

Taxonomiekonform 100% 
 

Andere Investitionen 
 

 
1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

einschließlich Staatsanleihen* 
 
 

Taxonomiekonform  
 

100% 

Andere Investitionen 
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Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
„#2 Andere Investitionen“ kann andere Anlagen und Instrumente des Fonds 
umfassen, die nicht mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des 
Fonds in Einklang gebracht werden können. Dazu können beispielsweise 
Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zählen. Der Fonds 
geht keine Mindestverpflichtung in Bezug auf Anlagen ein, die in die Kategorie 
„#2 Andere Investitionen“ fallen. Unter dem obigen Punkt „Welche 
Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ liegt daher der 
Anteil 36 dieser Kategorie bei 0 %. 
 

 
Für die zugrunde liegenden Wertpapiere gelten nach wie vor die in den 
Ausschlusskriterien festgelegten ökologischen und sozialen Mindeststandards 
in Bezug auf die globalen Normen und das tätigkeitsbezogene Screening. 
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob 
dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

 
Der Fonds hat keinen Index als Referenzwert für die Erreichung der von ihm 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. 

 
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht zutreffend 
 
 
 

    Wie wird die ständige kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Nicht zutreffend 
 
 
 
 

    Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

Nicht zutreffend 
 
 
 
 

     Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 
werden? 

Nicht zutreffend 
 
 
 
 
 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

 
 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Fonds_71.html 

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich 
um Indizes, mit 
denen gemessen 
wird, ob das 
Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

http://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Fonds_71.html
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